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öffentlich

Lübeck, 08.02.2019
Antwort

Verantwortliche Bereiche:
1.300 - Recht

Bearbeitung: Wolfgang Rojahn (E-Mail: wolfgang.rojahn@luebeck.de Telefon: 122-3012)

Antwort auf die Anfrage von BM Detlev Stolzenberg (Die Unabhän-
gigen) betr. Akteneinsicht - VO/2019/07055
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

11.02.2019 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
12.02.2019 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Die von BM Detlev Stolzenberg zur Sitzung des Hauptausschusses am 29.01.2019 mit der 
Vorlage 2019/07055 gestellte Anfrage:

„Es wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Müssen Akten im Rahmen der Akteneinsicht nach § 30 Gemeindeordnung anonymi-
siert werden?

2. Dürfen Akten nur in Anwesenheit einer Verwaltungsmitarbeiterin / eines Verwaltungs-
mitarbeiters eingesehen werden?

3. Ist eine Aktennotiz zu fertigen, wer wann die Akte eingesehen hat?
4. Welche Rechtsgrundlage untersagt das Erstellen und die Herausgabe von Kopien?“

wird wie folgt beantwortet:

Zu 1. Eine generelle Verpflichtung zur Anonymisierung von Akten im Rahmen einer Akten-
einsicht nach § 30 GO besteht zwar nicht. Allerdings ist es zum Schutz personenbe-
zogener Daten bzw. berechtigter Interessen Einzelner regelmäßig erforderlich eine 
solche Anonymisierung vorzunehmen. Dies erfordert jeweils eine Abwägung im Ein-
zelfall.

Zu 2. Eine gesetzliche Pflicht hierfür besteht nicht. Es ist aber einhellige Auffassung der 
Kommentierungen zur Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (vgl. z.B.: Dehn/Wolf 
GO § 30 Anm.5 zu Abs.1), dass Mitarbeiter der Verwaltung während einer Einsicht-
nahme anwesend sein dürfen. Siehe hierzu auch die Antwort zu Frage 3.

Zu 3. Auch hierfür besteht keine gesetzliche Verpflichtung. Rechtlich ist es aber nicht zu 
beanstanden, wenn eine solche Aktennotiz erfolgt. Dies schon deshalb, weil es im In-
teresse einer gleichen Information aller anderen Auskunftsberechtigten sinnvoll sein 
kann, dass entsprechende Gremium über das Verlangen eines einzelnen Mitgliedes 
nach Auskunft oder Akteneinsicht zu unterrichten. Darüber hinaus dienen Aktennoti-
zen auch zur Dokumentation darüber, wann und zu welchem Anlass z.B. personen-
bezogene Daten offen gelegt worden sind. 
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Zu 4. Eine Rechtsgrundlage, die das Herstellen und die Herausgabe von Kopien ausdrück-
lich untersagt, besteht nicht. Allerdings kann es im Einzelfall erforderlich sein, die Her-
stellung von Kopien zu untersagen.

Bei einer Akteneinsicht auf der Grundlage des IZG-SH besteht in der Regel ein (kos-
tenpflichtiger) Anspruch auf die Fertigung von Kopien nach § 5 Abs. 1 IZG-SH

Nach der einschlägigen Kommentierung zur schleswig-holsteinischen Gemeindeord-
nung besteht aber bei der Geltendmachung eines Akteneinsichtsrechtes nach § 30 
GO kein derartiger Anspruch.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

1.101 Bürgermeisterkanzlei
zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung: Die Interessen von Kindern und Jugendlichen 

sind unmittelbar nicht berührt.

Die Maßnahme ist: neu
X freiwillig

vorgeschrieben durch:  

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
Ja (Anlage 1)

Antwort:

Anlagen :
keine

Bürgermeister Jan Lindenau


